
Vfg. 
Stadt Neumünster Neumünster, 2. Juli 2010
Der Oberbürgermeister 
Allgemeine Dienste 
 
 
 
  AZ: - 00 - fr/krö - 

 
 
1. 
 

Drucksache Nr.:  0608/2008/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 21.09.2010 N Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 05.10.2010 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Wahl der Vertrauensleute für die Wahl der 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
des Flurbereinigungsgerichts 
 

 
A n t r a g : 

 
Als Vertrauensleute werden vorgeschlagen: 
 
1.  ________________________________ 
                 (bisher Helga Bühse) 
 
     Vertreter: ________________________ 
                       (bisher Hans-Dieter Todt) 
 
2.  ________________________________ 
                 (bisher Heinz-Wilhelm Dahmke) 
 
     Vertreter: ___________________________ 
                         (bisher Hannelore Plambeck 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: K e i n e 

 
 
 



-  2  - 

 
 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
 
 
 
Die Amtsperiode der Vertrauensleute sowie ihrer Vertreterinnen und Vertreter des beim 
Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht in Schleswig zu bildenden Ausschusses für 
die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des Flurbereinigungsgerichtes endet 
mit Ablauf des 31.03.2011. Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat die Vertrauensleute 
sowie ihre Vertretungen zum 01. April 2011 neu zu wählen. 
 
Nach der Landesverordnung über die Wahl der Vertrauensleute haben die Kreise und kreis-
freien Städte aus ihrer Einwohnerschaft je zwei Vertrauensleute und zwei Personen als 
Vertreterinnen oder Vertreter vorzuschlagen. Es ist jeweils eine Frau und ein Mann vorzu-
schlagen! 
Die Vorgeschlagenen müssen nach dem Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz 
Land- oder Forstwirte sein. 
 
Im Übrigen sind bei der Auswahl die §§ 20 bis 22 der Verwaltungsgerichtsordnung zu 
beachten (siehe Anlage).  
 
 
2.  Zum Vorgang 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 

Oberbürgermeister  
 
 
Anlagen:  
 
 Die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung auszugsweise 

 
 


